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!16. Verordnung: Durchführung des Wohnbauförd«ungsgesro:es 1 %8; l'estlegung näherer llestlmmungen über die 
Gewährung von Darlehen an Srelle von Eigenmitteln. 

26. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 7. September 1977, mit der in Durch
führung des W ohnbauförderungsgesetzes 
1968 über die Gewährung von Darlehen an
stelle von Eigenmitteln nihere Bestimmun-

gen festgelegt werden 

Auf Grund des§ 11 Abs. 8 des Wohnbauförde
rungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 280/1967, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr. 232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975 und 386/ 
1976 wird nach Anhörung des Wohnbauförde
rungsbeirates verordnet: 

(3) Als Eigenmittel ist grundsätzlid:i ein Aus
maß von 10 v. H. der auf die Wohnung entfallen
den anteiligen Gesamtbaukosten, im Falle der 
Errichtung von Klein- oder Mittelwohnungen 
durdt Gemeinden oder ge~innützige Bauver
einigungen zur Oberlassung in Miete oder in son
stige Nutzung jedoth ein Ausmaß von 5 v. H. an
zusehen. 

(4) Das angemessene Ausmaß an Wohnnutz
fläche beträgt bei einer Person höchstens 50 ms 
und erhöht sidl für jede weitere im Haushalt 
lebende nahestehende Person im Sinne des § 2 
Abs. 1 Z. 1 des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 
um hödistens je 20 mt bis zum höchstzulässigen 
Gesamtausmaß der Nutzfläd:ie (§ 2 Abs. 1 Z. 2 
und 3 Wohnbauförderungsgesetz 1968}. Im Falle 
der Obersdlreitung der angemessenen Nurztlädle 
ist der Bered:inung des Eigenmittelersatzdarlehens 
jener Teil der Eigenmittel zugrunde zu legen, 
der dem Verhältnis des angemessenen Ausmaßes 
der Nutzfläd:ic zur Nutzfläd:ie der Klein- oder 
Mittelwohnung entspricht. 

§ 2. (1) Das Darlehen ist unverzinslid:i und in 
Halbjahresraten in der Höhe von 2~5 v. H. zu
rüduuzahlen. 

§ 1. (1) Bei Jungfamilien, das sind Familien, 
deren Familienerhalter oder ein Ehepartner das 
35. Lebensjahr noth nitht vollendet hat, bei Fa
milien mit drei und mehr Kindern, für die der 
Famiiienerhalter F,amilienbeihilfe bezieht> sowie 
in Fällen sozialer Härte tritt anstelle der Eigen
mittel ein Darlehen aus Förderungsmitteln 
(Eigenmittelersatzdarlehen), sofern die Aufbrin
gung der Eigenmittel unter Berüd<Sid:itigung des 
Fam,iiieneinkommens, <ler Anzahl ;der Fa-milien
mitglieder und der sich daraus ergebenden ange-
messenen Wohnungsgröße das zumutbare Ausmaß (2) Die Tilgung des Eigenmittclersatzdarlehens 
übersteigt. beginnt am zweitnädisten 1. April oder 1. Okto-

(2) Ein Fall sozialer Härte ist dann gegeben, her, weld:ier der Erteilung der baubehördlichen 
wenn eine außerordentliche wirtsdiaftliche Bela- Benützungsbewilligung, bei allfälligem früheren 
stung aus familiären oder beruflid:ien Gründen Beziehen der Baulid:ikeit diesem Zeitpunkt nad:i
oder wegen Krankheit des Förderungswerbers be- folgt. Im Falle einer Verbesserung gemäß § 1 
steht. Eine außerordentlid:ie wirtschaftliche Bela- Abs. 1 lit. d Wohnbauförderungsgesetz 1968 be
stung liegt <lann vor, wenn das Familieneinkorn- ginnt die Tilgung des Eigenmittelersatzda:rlehens 
men bei einer Einzelperson 84 000 S, bei zw.ei am zweitnächsten 1. April oder 1. Oktober, wel
Personen 112 000 S, bei drei Personen 126 000 S d:ier der endgültigen Feststellung des Förderungs
und bei vier Personen 140 000 S jährlid:i nicht ausmaßes durd:i das Amt der Landesregierung 
übersteigt. Der letztgenannte Betrag erhöht sich oder bei früherer Erteilung einer allfällig erfor
für jede weitere Person um je 21 000 S jährlid:i., d~rlithen ?aubehördlid:ien Benützungsbewilligung 
Für die Ermittlung des zumutbaren Ausmaßes· ist diesem Zeitpunkt nad:ifolgt. 
das Eigenmittelersatzdarlehen derart einzuschrän- (3) Das Eigenmittelersatzdarlehen ist sofort 
ken) daß es für jeweils begonnene 7 000 S, um fällig zu stellen, wenn es zu Unrecht empfangen 
welche die genannten Einkommensgrenzen über- wurde oder wenn der Förderungswerber sein 
sdiritten wer<l·en, um ein Fünftel gekürzt wird. Recht an der geförderten Wohnung verliert. Im 
Bei Jungfamilien und bei N.milien mit drei und übrigen sind bei Eigenheimen oder Eigentums
mehr Kindern wird das Eigenmittclersatzdar- wohnungen (Geschäftsräumen) die Bestimmungen 
lehen in voller Höhe gewährt, wenn das jährliche der §§ 12 bis 14 des Wohnbauförderungsge-
Familieneinkommen 140 000 S nicht übersteigt. setzes 1968 anzuwenden. 
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